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Von: Koordination
An: Folkert Rüttinger
Cc: sabine.herrmann@schwalbach.de
Betreff: Stellungnahme B-Plan Nr. 60 „Gewerbegebiet Am Kronberger Hang“, Schwalbach
Datum: Donnerstag, 5. Januar 2023 08:20:05

Sehr geehrter Herr Rüttinger,
 
auf Ihre Anfrage
 
Bauleitplanung der Stadt Schwalbach am Taunus,
Bebauungsplan Nr. 60 „Gewerbegebiet Am Kronberger Hang“,
hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4
(1) BauGB
 
vom 09.12.2022 können wir Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber dem Bebauungsplan Nr. 60
„Gewerbegebiet Am Kronberger Hang“ der Stadt Schwalbach grundsätzlich keine Einwände
bestehen.
 
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass sich in der ausgewiesenen Fläche des Geltungsbereiches bereits
Erdgasversorgungsleitungen und Hausanschlüsse befinden, deren Bestand und Betrieb zu
gewährleisten sind.
Sämtliche Arbeiten im Bereich der Leitung und deren Schutzstreifen sind im Vorfeld mit der NRM
abzustimmen und anzumelden.
 
In allen Bereichen, die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes als Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gekennzeichnet sind, ist unbedingt auf die
Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände zwischen unserem Leitungsbestand und der neuen
Bepflanzung zu achten, eine Überpflanzung bzw, Überbauung ist nicht gestattet. Der Schutzstreifen
ist freizuhalten.
Für etwaige Umlegungen des Leitungsbestand bitten wir um eine rechtzeitige Aufforderung vom
Vorhabensträger. Die Kostentragung richtet sich nach den gültigen Verträgen und ist im Rahmen der
weiteren Planung festzulegen.
 
 
Im Bereich des Bebauungsplans befindet sich ebenfalls eine Gas-Hochdrucktransportleitung deren
Bestand und Betrieb zu gewährleisten ist.
 
In den Flurstücken 112/3,112/16, 112/17, 112/6, 112/7, 112/9, 144/1, 1/7 und 2/4 befindet sich
innerhalb der ausgewiesenen Fläche des Geltungsbereiches eine Gas-Hochdruckleitung inkl.
Schutzstreifen, jeweils 2,5m links und rechts der Rohrachse.
Hier ist unbedingt auf die Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände zwischen unserem
Leitungsbestand und der neuen Bepflanzung zu achten, eine Überpflanzung ist nicht gestattet. Der
Schutzstreifen ist freizuhalten.
 
Flurstück 112/3:
Hier sind im Zuge der geplanten Verkehrsfläche die Auflagen der NRM einzuhalten.
Diese sind im Detail rechtzeitig im Zuge der Planung mit NRM abzustimmen.
 
Flurstück 112/16:
Im geplanten Baufeld befindet sich eine Gas-Hochdruckleitung.
Sofern keine Änderungen des Baufeldes möglich sind, ist die Gas-Hochdruckleitung umzulegen.
 
Flurstück 112/6, 112/7, 112/9, 112/17, 1/7, 2/4:
Im Nahbereich des geplanten Baufeldes befindet sich eine Gas-Hochdruckleitung.
Die Gas-Hochdruckleitung ist im Zuge der Bauarbeiten zu sichern. Es sind keinerlei Baugeräte,
Kräne u.ä. im Leitungsbereich sowie deren Schutzstreifen zulässig.
 
Flurstück 144/1:





NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH · Solmsstraße 38 · 60486 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Torsten Jedzini, Mirko Maier
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main · Amtsgericht Frankfurt HRB 74832 · USt-ID-Nr. DE 814437976

Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzhinweise unter diesem Link.

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der beabsichtigte
Empfänger sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren
dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen Informationen ist nicht gestattet.
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Datum:  16. Januar 2023 

Bauleitplanung der Stadt Schwalbach am Taunus im Main-Taunus-Kreis 

Bebauungsplanentwurf Nr. 60 „Gewerbegebiet Am Kronberger Hang“ 

Stellungnahme gemäß §4 Abs.1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ziel des rund 16,25 ha großen Vorhabens ist die Schaffung einer planungsrechtlichen 

Grundlage für die Steuerung der zukünftigen gewerblichen Gebietsentwicklung. In Zuge 

dessen wird ein ansprechendes städtebauliches Erscheinungsbild mit einer ausgewoge-

nen Mischung aus Büro- und Lagerflächen, Gastronomie und Rechenzentren angestrebt. 

Die vorgesehene Fläche liegt innerhalb einer im Regionalplan Südhessen/Regionaler 

Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) festgelegten „Gewerblichen Baufläche, 

Bestand“. Dies entspricht einem im Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) festgelegtem „Vorranggebiet Industrie und Gewer-

be, Bestand“. 

Das Regierungspräsidium Darmstadt begrüßt die Maßnahmen der Innenentwicklung. Zu 

der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken. Die 

Planung kann daher gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung ange-

passt gelten. 
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Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Naturschutz - zu vertre-

tenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

Für eine abschließende Stellungnahme zu dem o.g. Bebauungsplan sind die Unterlagen 

aus Sicht des Naturschutzes noch nicht vollständig. Der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans grenzt unmittelbar an das FFH-Gebiet Nr. 5817-303 „Sauerbornsbachtal bei 

Schwalbach a. T.“ an. In dem FFH-Gebiet sind unter Anderem magere Lebensraumtypen 

nach Anhang I der FFH-RL „Magere Flachland-Mähwiesen“ und Arten nach Anhang II 

der FFH-RL „Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling“ geschützt, welche auf ein nähr-

stoffarmes Milieu angewiesen sind. 

Es kann nicht offensichtlich ausgeschlossen werden kann, dass es durch das geplante 

Rechenzentrum, inklusive notwendige Notstromaggregate zu indirekten Beeinträchtigun-

gen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch Stickstoffdepositionen kommt. Daher 

muss mittels einer FFH-Verträglichkeitsprüfung plausibel nachgewiesen werden, dass für 

die umliegenden FFH-Gebiete und gesetzlich geschützten Biotope die Abschneidekrite-

rien gemäß TA Luft, Anhang 8, für Stickstoff unter 0,3 kg pro ha und Jahr und für Säure 

unter 0,04 keq pro ha und Jahr liegen und somit indirekte Beeinträchtigungen ausge-

schlossen werden können. Gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG sind Projekte, die zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten führen können, 

unzulässig. Daher ist die Natura 2000-Verträglichkeit bereits im Bebauungsplanverfahren 

hinreichend sicherzustellen. 
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Vorsorgender Bodenschutz 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich eines bestehenden Gewerbegebietes und ist 

bereits weitgehend überbaut und anthropogen überprägt. Auswirkungen von Baumaß-

nahmen auf die Bodenstruktur/ -gefüge spielen daher eine untergeordnete Rolle. Die laut 

Baugesetzbuch vorgeschriebenen Bestandteile des Umweltberichts werden gerade noch 

ausreichend aufgeführt und bewertet. Eine weitere Ergänzung des Umweltberichtes ist 

nicht erforderlich. Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ergeben sich daher keine 

Anmerkungen, Ergänzungen, Hinweise oder Nebenbestimmungen und keine grundsätz-

lichen Bedenken. 

Oberflächengewässer 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Abwasser, Anlagenbezogener Gewässerschutz 

Kommunales Abwasser / Niederschlagswasser 

Bezüglich der von mir zu prüfenden fachlichen Belange bestehen keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen den Bebauungsplan. Folgenden Hinweis bitte ich in die Stellungnahme 

mit aufzunehmen: 

 Bei der Planung der Entwässerung sind die Grundsätze der Abwasserbeseitigung 

gemäß § 55 WHG i.V.m. § 37 (4) HWG zu beachten: 

o § 55 (1): Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit 

nicht beeinträchtigt wird. 

o § 55 (2): Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder in ein 

Gewässer eingeleitet werden. Abweichungen sind stichhaltig zu begründen. 

 § 37 (4) HWG Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Per-

son, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesund-

heitliche Belange nicht entgegenstehen. 

Außerdem gilt für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (also auch für die Versicke-

rung von unbelastetem Niederschlagswasser) § 57 (1) WHG. Die Menge des Abwassers 

ist so gering zu halten, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist. Eine konkrete 

Entwässerungsplanung liegt nicht vor. Die Entwässerung ins öffentliche Kanalnetz auch 

aus den Sickermulden ist mit der Stadtentwässerung abzustimmen. Die Versickerung 

von Niederschlagswasser in ein Gewässer, auch in Grundwasser, bedarf einer Erlaubnis. 

Diese ist mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen. 
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Gewerbliches Abwasser 

Bezüglich der von mir zu prüfenden fachlichen Belange, nämlich dem Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen und industriellem/ gewerblichen Abwasser bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungsplan. 

Zu den beschriebenen Planungen hinsichtlich der Schmutzwasserentwässerung bzw. 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, speziell bei Rechenzentren, habe ich 

dennoch folgende Anmerkungen: Ich weise darauf hin, dass verunreinigtes Nieder-

schlagswasser anfallen kann, welches nicht (u.a. über die geplante Zisterne) versickert 

werden darf. Dies ist etwa im Bereich von Abfüllplätzen zur Betankung von Dieselstrom-

tanks von Netzersatzanlagen zu erwarten. Auch Niederschlagswasser von Flächen, auf 

denen Kühlaggregate von Kälte-anlagen mit Ethylen- oder Propylenglycol im Freien (z.B. 

auf dem Dach) aufgestellt werden, müssen in einen Schmutz- oder Mischwasserkanal 

geleitet werden (§ 19 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV)).  

Bei der Planung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV-

Anlagen wie z.B. Notstromaggregate, Lageranlagen für Kraftstoff, Abfüllplätze, Rohrlei-

tungsanlagen zum Befördern von Kraftstoff, Kühlanlagen, Aufzugsanlagen) sind die An-

forderungen bzw. Verbote nach AwSV zu beachten. Gemäß § 63 WHG in Verbindung 

mit § 42 AwSV dürfen Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefähr-

dender Stoff nur errichtet, betrieben und wesentlich geändert werden, wenn ihre Eignung 

von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist. Die Eignungsfeststellung bzw. die 

Ausnahme vom Erfordernis der Eignungsfeststellung nach § 41 AwSV ist formlos mit den 

erforderlichen Unterlagen und einem AwSV-Sachverständigengutachten zu beantragen. 

Es wird im Sinne der AwSV dringend empfohlen, durch einen Fachkundigen die Einhal-

tung der in Deutschland zu beachtenden technischen Regeln zu gewährleisten. Dies liegt 

im Interesse der Betreiberin / des Betreibers selbst, um unnötige Umplanungen oder 

Verzögerungen zu vermeiden, wenn zum Beispiel bei der Sachverständigenprüfung vor 

Inbetriebnahme der AwSV-Anlagen Mängel festgestellt werden. Auf der Seite des 

HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) ist eine Liste der 

aktuell zugelassenen AwSV-Sachverständigen zu finden: 

https://www.hlnug.de/themen/wasser/abwasser/anerkennungen 

Abfallwirtschaft 

Zum v. g. Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. Ich möch-

te darauf hinweisen, dass die Regelungen des Merkblatts „Entsorgung von Bauabfällen“ 

der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 01.09.2018) bei der Be-

probung, Separierung, Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung von Bodenaushub ein-

zuhalten sind. Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darmstadt, Abteilung IV 

Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 – Abfallwirtschaft, Email: Abfallwirtschaft-

Wi@rpda.hessen.de) zu dem Beprobungsumfang, der Einstufung sowie zu den beab-
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sichtigten Entsorgungsmaßnahmen ist einzuholen, wenn bisher nicht bekannte Schad-

stoffe im Bodenaushub/Bauschutt erkennbar werden sollten. 

Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist als Download zu finden unter: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-

03/abfall_baumerkblatt_2018-09-01.pdf 

Immissionsschutz 

Der vorgelegte Vorentwurf des oben genannten Bebauungsplanes wurde aus Sicht des 

Immissionsschutzes, der Lufthygiene und des Kleinklimas geprüft. 

Um die Prüfung abschließen zu können ist mindestens ein schalltechnisches Gutachten 

erforderlich. Gerade in Bezug auf eine Erweiterung des bereits vorhandenen Gewerbes 

wäre hier eine Lärmkontingentierung für eine sicherere Planung und Entwicklung des 

Geländes erforderlich. Hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades des 

Umweltberichtes werden aus Sicht der Belange Immissionsschutz, Lufthygiene und 

Kleinklima keine weiteren Forderungen gestellt. 

Bergaufsicht 

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan (RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und geneh-

migte Betriebspläne;  

Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse, 

in der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts 

Weilburg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen 

des Aktenplans inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer 

Bergbaubetriebe und in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stel-

lungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Daten-

basis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe 

im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 

Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen seitens der Bergaufsicht keine Sachverhalte entgegen. 
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Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, wenn von ge-

meindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mög-

liche Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bau-

leitplanverfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den 

zentralen Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampf-

mittelräumdienst direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per Email richten an das 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst: 

kmrd@rpda.hessen.de . 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und zur Beratung ste-

he ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 

 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 

Es ist desha b auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 

Hinweis: 

Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie hier: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung 
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Anfrage
Verdachtsbereich Bombenabwurfgebiet 

Kampfmitteluntersuchung
Georadar/Elektromagnetik/TDEM

Regierungspräsidium Darmstadt

Kampfmittelräumdienst
des Landes Hessen

64278 Darmstadt, Luisenplatz 2

1:1.500

Sch 1099-2022Schwalbach am Taunus Bebauungsplan Nr.60 "Gewerbegebiet Am Kronenberger Hang" Detailkartel "bereits untersuchter Bereich"



Regierungspräsidium Darmstadt 
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Ihr Zeichen:  Herr Folkert Rüttinger 
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Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 

Datum:  13.01 2023 

Schwalbach am Taunus,  

"Gewerbegebiet Am Kronberger Hang" 

Bauleitplanung; Bebauungsplan Nr. 60 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, 
dass sich das in Ihrem Lageplan näher bezeichnete Gelände in Teilbereichen in einem Bom-
benabwurfgebiet befindet. Die belasteten Bereiche sind im beiliegenden Lageplan rot ge-
kennzeichnet. 
 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. 
 
In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Bau-
maßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt wurden sind keine Kampf-
mittelräummaßnahmen notwendig. 
 
Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) 
vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf 
den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen 
bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte 
Datenaufnahme erfolgen. 
 
Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder 
sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittel-
räummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich.  
 
Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spundwand, Berliner 
Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern. Sofern eine 
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sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondie-
rung begleitet werden. 
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelräu-
mungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheini-
gung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen dokumentiert sind. Wei-
terhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben.  
 
Wir bitten nach Abschluss der Kampfmittelräumarbeiten um Übersendung mittels E-Mail 
der Freigabedokumentation und entsprechenden Lageplänen in digitaler Form, gern im 
ESRI Shape (*.shp) bzw. im Cad Format (*.dxf, *.dwg). 
 
Wir bitten um Verwendung der geodätischen Bezugsysteme im ETRS 1989 mit UTM Zone 
32N (EPSG: 25832, EPSG 4647), Gauß-Krüger-Zone 3 (EPSG: 31467). 
 
Teilbereiche wurden bereits überprüft. Die untersuchten Flächen (Tiefenangaben in Meter) 
sind im beiliegenden Lageplan grün dargestellt. 
 
Die Daten der überprüften Flächen mit den angegebenen Freigabetiefen wurden von den 
ausführenden gewerblichen Kampfmittelräumfirmen an den KMRD übermittelt und in das 
KMIS System ohne Vor-Ort-Kontrollen übertragen. 
 
Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom An-
tragsteller/Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Ei-
gentümer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher 
von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.  
 
Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer  
das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen.    
 
Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräu-
mung im Lande Hessen. 
 
Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die       
Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in jedem 
Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke der Kostenerstattung 
durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung. 
 
Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden. 
 
Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen 
Kampfmittel wird das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiterhin auf eigene Kosten 
übernehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  
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2. Pflichten des Bauherren 

Die Bereitstellung des Baugrundes zur weiteren Bearbeitung, z.B. zur Herstellung eines Bauwerkes ist 
gemäß der Rechtsprechung nach § 645 BGB im Sinne der Lieferung eines Baustoffes zu sehen. Die 
Verantwortung für den Zustand des Baustoffes „Baugrund“ trägt grundsätzlich der Bauherr, d.h. er trägt 
das so genannte „Baugrundrisiko“.  

Unter Beachtung des Rechtsgrundsatzes der Allgemeinen Verkehrsicherungspflicht hat der Bauherr, 
der sein Vorhaben auf einer Fläche errichten möchte, die nach historischer Erkundung als kampfmittel-
gefährdet anzusehen ist, die Pflicht, Schäden, die von seinem Grund und Boden ausgehen, von den 
Bauarbeitern abzuwenden. Er hat somit dafür zu sorgen, dass evtl. vorhandene Kampfmittel unschäd-
lich gemacht werden, was i.d.R. durch eine Kampfmittelräumung im klassischen Sinn geschieht.  

Dies gilt sowohl bei einem konkreten, als auch bei dem oben beschriebenen "diffusem" Kampfmittel-
verdacht. In diesem Fall können z.B. in Nordrhein-Westfalen die Ordnungsbehörden entsprechende 
Vorgehensweisen verfügen [1] und seit im Jahre 1994 auf einer Baustelle in Berlin die Explosion einer 
Bombe vier Arbeiter in den Tod gerissen hat, wird in einigen kreisfreien Städten und Landkreisen 
Sachsens die Antragstellung zur Kampfmittelbelastungsprüfung von Baugrundstücken vorgeschrieben! 
Eine vorbildliche Vorgehensweise, an die sich andere Städte und Landkreise anschließen sollten ! 

Darüber hinaus hat aber jeder Bauherr im Rahmen der Planung und Ausführung eines Bauvorhabens 
ohnehin Vorgaben zu beachten, die in die gleiche Richtung weisen. Hier ist insbesondere die BaustellV 
in Verbindung mit § 4 ArbSchG zu nennen, aber auch § 819 StGB "Baugefährdung". Weitere Hinweise 
zu den Bauherrenpflichten bei Bauarbeiten auf Kampfmittelverdachtsflächen enthält auch die BGI 833 -  
- Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der 
Kampfmittelräumung [2]. 

 

2.1 Baustellenverordnung – BaustellV 

Eine ganz allgemeine, in ihrer Zielrichtung aber sehr deutliche Vorgabe, die auf jeder Baustelle zu 
beachten ist, enthält § 2 BaustellV, "Planung und Ausführung des Bauvorhabens". § 2, Absatz 1 lautet 
(verkürztes Zitat): 

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens …… sind die allgemeinen Grundsätze 
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen (siehe auch Abb.2) 

Somit hat der Bauherr schon bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens gemäß den ersten 
und wesentlichsten drei allgemeinen Grundsätzen nach § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, dass 

 Die Arbeit so zu gestalten ist, daß eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermie-
den und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; 

 Gefahren an ihrer Quelle zu bekämpfen sind; 

 der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden. 

 

Werden diese Vorgaben der BaustellV nicht beachtet, könnte im Schadensfall, d.h. in unserer Betrach-
tung der "Explosion" eines Kampfmittels, auch § 819 StGB "Baugefährdung" heranzuziehen sein:  

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bau-
werks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

Eine für die Kampfmittelräumung aus dem Kreis der anerkannten Regeln der Technik einschlägige 
Regel ist die oben bereits erwähnte BGI 833 [2]. Diese BGI hilft in erster Linie der Kampfmittelräumfir-
ma, aber auch dem Bauherrn bzw. dessen Planer, die allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei 
der Planung und Ausführung des Bauvorhabens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 
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Bauherr oder beauftragter Dritte nach § 4 BaustellV 

Zugehörige Pflichten:

 
auf allen Baustellen:  

§ 2 Abs. 1 BaustellV  * 
 
Die allgemeinen Grundsätze 
des  
§ 4 ArbSchG sind bei der Pla-
nung  
der Ausführung zu berücksichti-
gen 

Zusätzlich auf Baustellen auf denen 
Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber 
tätig werden: 

§ 3 Abs. 1 BaustellV
 
Bestellter Koordinator oder Bauherr selbst  

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 BaustellV * 
 
Die allgemeinen Grundsätze sind bei der 
Planung der Ausführung zu koordinieren 

Allgemeine Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei Anwendung der BaustellV
und deren zugehörigen Pflichten 

* Diese Pflichten werden in den Abschnitten 5.1 und 5.2 der RAB 33 konkreti-
siert 

§ 3 Abs 3 Nr. 1 BaustellV *
 
Die Anwendung der allgemeinen Grund-
sätze ist bei der Ausführung zu koordinie-
ren 

 

Abb. 3 

 

3 „Bauaushubüberwachung“ - "baubegleitende Kampfmittelräumung"  
- Verfahren nach dem Stand der Technik ? 

Gängige Praxis ist es, in den Ausschreibungsunterlagen von den ausführenden Unternehmen "den 
Stand der Technik" abzufordern.  

Weil aber aufgrund zu vieler im Untergrund vorhandener Störkörper die klassischen Vorgehensweisen 
der Kampfmittelräumung manchmal nicht anwendbar sind, aber auch deshalb, weil Bauherren aus 
finanziellen Gründen vor Sondierungen zurückschrecken, wird schon bei der Planung des Bauvorha-
bens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zum Mittel der sogenannten Bauaushubüberwachung 
gegriffen, d.h. es wird eine zur Kampfmittelräumung befähigte Person - im folgenden "Feuerwerker" 
genannt - neben den Bagger gestellt, die ein Auge auf den Aushub haben und die Arbeiten sofort stop-
pen soll, wenn sie etwas Auffälliges bemerkt.  

Diese auch als „fachtechnische Begleitung" des Bauvorhabens bezeichnete Vorgehensweise stößt in 
der Fachwelt auf herbe Kritik ("ist eigentlich nur ein zusätzlicher Toter"), sowohl in der Tatsache, dass 
es vom Bauherrn so gefordert und ausgeschrieben wird, aber auch in der Tatsache, dass sich einige 
Kampfmittelräumfirmen überhaupt darauf einlassen ! Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Zwänge 
mag das zwar verständlich sein, aber eine solche Vorgehensweise ist ein vehementer Verstoß nicht 
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3. Durch vorhandene bauliche Anlagen (Kabel, Leitungen, Betonbaukörper) oder Hilfsbau-
maßnahmen (Verbau) können Einschränkungen der Sondierfähigkeit des in der Baugrube 
anstehenden Bodens entstehen. 

Auch das Verfahren der baubegleitenden Kampfmittelräumung ist in der Fachwelt umstritten, weil es, 
wie der obige Satz 3 zeigt, nicht nur Unsicherheiten für den Räumerfolg enthält, sondern auch für Leib 
und Leben der Ausführenden. Umstritten ist es aber insbesondere auch deshalb, weil dieses Verfahren 
so leicht von Bauherren und Planern missbraucht werden kann, um Geld zu sparen ! 

Das Verfahren wurde aus der Not geboren, dass es eben die Flächen gibt, wo ein nicht eindeutig ver-
ortbarer, diffuser Kampfmittelverdacht besteht und man nach einem Verfahren gesucht hat, um auch 
dieses Problem unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel in den Griff zu bekommen.  

Aber, es öffnet dem Missbrauch Tür und Tor: man braucht bei entsprechenden Verdachtsflächen nur 
zu postulieren, dass die klassische Sondierung nicht geht, dann wird auch noch bereits in der Aus-
schreibung der schichtenweise Abtrag gestrichen (behindert ja nur die Aushubleistung und bedroht 
damit den schon vor Beginn der Planung festgelegten Eröffnungstermin mit Bürgermeister und Sekt-
empfang), stellt den Ausguck-Feuerwerker an den Bagger, und schon glaubt man als Bauherr das 
Problem erledigt zu haben ! 

Da sind gewisse Zweifel angebracht, betrachtet man allein die Verantwortlichkeiten, wenn die Granate 
dem Ausguck-Feuerwerker entgeht und mit der Aushubfuhre durch die Stadt gefahren wird !  

Was ist, wenn ….. ? 

Auf der Grundlage des § 2 BaustellV, der den Bauherrn verpflichtet, bereits bei der Planung eines 
Bauvorhabens die Grundsätze des § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, kann nur folgende grundsätzliche 
Vorgehensweise die Richtige sein: 

1) zwingende Feststellung des Kampfmittelverdachtes, ob konkret oder diffus ! 

2) wenn Kampfmittelverdacht besteht, Erarbeitung eines klar definiertes Räumkonzeptes bzw. eines 
Arbeits- und Sicherheitsplanes nach BGI 833: 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Anforderungen darf die baubegleitende Kampfmittel-
räumung nur dann angewandt werden, wenn Bauwerksreste, künstliche Auffüllungen mit hohen 
ferromagnetischen Anteilen, dichte Leitungsnetze oder dergleichen eine Kampfmittelräumung im 
klassischen Sinn unmöglich machen.  

3) im Räumkonzept bzw. Arbeits- und Sicherheitsplan nach BGI 833 Beschreibung der an den 
Kampfmittelverdacht angepassten Vorgehensweise, insbesondere 

 anstehende Böschungen etc. werden vor Beginn des Aushubes vorsondiert 

 schichtenweiser Abtrag des Materials ("Abziehen") 

 die Schichtstärken werden während des Aushubes ständig durch direkte Kommunikation zwi-
schen visuellem Überwacher (Feuerwerker") und Baggerfahrer abgestimmt 

 aufgenommenes Erdreich auf einer Zwischenlagerfläche vorsichtig abgelegen, vorseparieren 
und nochmals visuell auf Kampfmittel absuchen 

4) Definition der Anforderungen an die gerätetechnischen und personelle Ausstattung der ausfüh-
renden Unternehmen (siehe BGI 833) und Berücksichtigung dieser Anforderungen in der Aus-
schreibung 

5) Bereitstellung technischer und ggf. notwendiger persönlicher Schutzausrüstungen durch die aus-
führenden Unternehmen 

6) Herstellung der klaren und eindeutigen Weisungsbefugnis der Verantwortlichen Person der 
Kampfmittelräumfirma gegenüber den Mitarbeitern der Baufirmen in Bezug auf Gefährdungen 
durch Kampfmittel 

7) Anpassung der Gefährdungsbeurteilung der bauausführenden Unternehmen 

8) Unterweisung aller auf der Baustelle beschäftigten Personen 
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4. Zusammenfassung 

Kurz nach Kriegsende ging man davon aus, dass bis Ende 1945 alle Bombenblindgänger entdeckt und 
entsorgt werden würden. Heute, 66 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs können wir nur sa-
gen: „Wir sind noch lange nicht so weit“ und Deformierungen, Rost, Alterungsprozesse, Bodenverwer-
fungen bzw. -bewegungen und insbesondere Erschütterungen erhöhen das Risiko einer Detonation. 

Darüber hinaus gibt es ja nicht nur Bombenblindgänger, von denen Gefahren ausgehen, sondern von 
allen Arten von unkontrolliert abgelagerter und Alterungsprozessen unterworfener Munition. 

Beim Thema Kampfmittelbeseitigung nehmen Bauherren/Auftraggeber bzw. deren Planer häufig un-
kalkulierbare Risiken in Kauf, die sie aber allein durch die Beachtung der oben beschriebenen grund-
sätzlichen Vorgehensweisen minimieren könnten.  

Die Ausführung von Kampfmittelräummaßnahmen bedarf grundsätzlich der planerischen und konzepti-
onellen Vorbereitung sowie der Begleitung/Überwachung der Ausführung.  

Wesentlich ist, dass jede Räummaßnahme, die sorgfältig vorbereitet wird, in der Ausführungsphase 
ohne größere Unterbrechungen wirtschaftlich umgesetzt werden kann.  

Die Erkundung, Feststellung und Bergung von Kampfmitteln stellt außergewöhnlich hohe Anforderun-
gen an die gerätetechnische und personelle Ausstattung der ausführenden Firmen sowie einen we-
sentlichen Zeit- und Kostenfaktor. 

In jedem Fall stellt die baubegleitende Kampfmittelräumung die „ultima ratio“ dar, die nur unter klar 
definierten Randbedingungen angewendet werden darf, nicht aber allein aus dem Grund der Kostener-
sparnis. 

Die Bauaushubüberwachung ist nicht als Kampfmittelräumung anzusehen und sollte aus dem Pla-
nungsvokabular ersatzlos gestrichen werden ! 

Die Abwehr der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahr ist und bleibt ein wesentliches Element in der 
Sicherung der Lebensgrundlage unserer Gesellschaft und ihrer wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Entwicklung und sollte sehr ernst genommen werden. 

 

Grundsatz für Bauarbeiten auf Flächen mit Kampfmittelverdacht sollte immer sein: 

Zunächst Räumstelle - dann erst Baustelle ! 
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Befliegung Hessen (HLNUG 2019)

Umweltprüfung

Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 60 "Gewerbegebiet Am
Kronberger Hang" in Schwalbach am Taunus, Gewerbliche Baufläche, geplant'

Erstellt am 11.01.2023, Programmversion 38 2.0.6

Kommune/Ortsteil: Schwa bach am Taunus/Schwalbach
Realnutzung (Stand 2019): 1200 Mischbebauung, 2200 Gemeinbedarf,diverse, 8110 Ackerland, 1320 Handel und
Dienstl., 8120 Grünland, 5900 Verkehrsgrün, 1300 Industrie u. Gewerbe, 9990 Freifläche, 1670 Lebensmittelmarkt,
6310 Parkplatz
Vorgesehene Nutzung: Gewerbliche Baufläche, geplant
Flur: 25, 24, 23
Größe der Planfläche: 13,6 ha

Regionaler Flächennutzungsplan (Stand 2011): Gewerbliche Baufläche, Bestand, Vorranggebiet für
Landwirtschaft, Ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Landschaftsplan (Stand 2000/2002): Siedlungsflächen entspr. Bebauungsplan, Siedlungsflächen (FNP) techn.
Korrektur, Streuobst, Verkehrsgrün, einschließliche Lärmschutzanalgen, Sukzession, Ökologisch bedeutsames
Grünland, Flächen für die Landbewirtschaftung mit Nutzungsempfehlungen zur Förderung des Ressourcenschutes,
insbes. Erosionsschutz und Grundwasserschutz (§ 3 (2) Ziff. 4 HENatG), Straße oder Verkehrsfläche

Zusammenfassende Bewertung entsprechend RegFNP-Umweltprüfung

Dieses Datenblatt wurde automatisch erstellt. Es führt alle Umweltkriterien auf, die sich für das Planvorhaben als
fachlich begründete, planerisch abwägbare 'Konflikte' oder als rechtlich begründete, in der Regel nicht
überwindbare 'Restr ktionen' erweisen können. Flächenanteile unter 1 % können auf Punktinformationen oder
Digitalisierungs-Ungenauigkeiten der verwendeten Datengrundlagen (inkl. Quellen und Datenstand) zurückzu-
führen sein.

Das Prüfverfahren und die verwendeten Datengrundlagen werden in Kapitel 3.1.1 des Umweltberichtes zum
Regionalen Flächennutzungsplan und im Internet beschrieben (https://bit.ly/3htq96e), ebenso aktuell verwendete
Daten (https://bit.ly/2ZAKUqx).

Die Gesamt-'Erheblichkeit' der voraussichtlichen Umweltauswirkungen erg bt sich aus dem Bewertungsindex. Er
gibt die mittlere Anzahl der festgestellten Restriktionen und Konflikte wieder und entspricht der Summe ihrer
jeweiligen Flächenanteile.

Bewertungsindex Restriktion Konflikt
Planfläche 0 6,3
Wirkzone 0,2 1,1

Die Voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind insgesamt:

[0] unerheblich

[1] erheblich (>= 1,0 Konflikte gemittelt über die Fläche bzw. 0,1 Restr ktionen gemittelt über die Fläche)

[2] sehr erheblich (>= 6,0 Konflikte gemittelt über die Fläche)

[3] sehr erheblich (>= 0,5 Restr ktionen gemittelt über die Fläche)
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1. Untersuchungsrahmen: Relevante Schutzgüter, Umweltkriterien, Wirkzonen

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Wirkzone Mensch und Gesundheit, Bevölkerung Wirkzone

Vogelschutzgebiete 1000 m Fluglaerm ..... 0 m

FFHGebiete 1000 m Strassenverkehrslaerm ..... 0 m

Naturschutzgebiete ..300 m Schienenverkehrslaerm ..... 0 m

Landschaftsschutzgebiete ..300 m Industrielaerm ..... 0 m

Naturdenkmale ..300 m Seveso Stoerfallbereich ..... 0 m

G Landschaftsbestandteile ..300 m Windvorranggebiete ..600 m

Kompensationsflaechen ..300 m Windenergieanlagen Bestand ..600 m

Biotope ..300 m Wohnumfeld Wohnen Bestand ..300 m

Biotopverbundsystem ..300 m Wohnumfeld Misch Bestand ..100 m

Vogelzugrastplaetze ..300 m .

Artenvorkommen ..300 m .

Boden und Fläche Wasser

Altlasten ..100 m Gewaesserzustand ..100 m

Bergschadensgebiete ..100 m Quellen ..100 m

Hangrutschungsgefaehrdung ..100 m FliessStillgewaesser ..100 m

Neuversiegelung ......0 m Ueberschwemmungsgebiete ..... 0 m

Extremstandorte ..100 m Pot Ueberschwemmflaechen ..... 0 m

Archivboeden ..100 m Trinkwasserschutzgebiete ..... 0 m

Bodenertrag Schutzfunktion ..100 m Heilquellenschutzgebiete ..... 0 m

Palaeantologische Denkmale ..100 m Pot Grundwasserneubildung ..... 0 m

Geologische Besonderheiten ..100 m GrundwasserVerschmutzEmpf ..... 0 m

Rohstoffe ......0 m .

Landschaft und Erholung Luft und Klima

Forstschutzgebiete ..300 m Kaltlufthaushalt ..... 0 m

Waldfunk ionen ..300 m Bioklima ..... 0 m

Wald ..300 m Luftbelastung ..... 0 m

Naturpark ......0 m .

Bedeutsame Landschaften ......0 m .

Unzerschnittene Raeume ......0 m .

Freizeiteinrichtungen ..300 m .

Kultur- und Sachgüter

Bodendenkmale Limes ..300 m .

Bodendenkmale ..100 m .

Baudenkmale Fernwirkung ..300 m .

Baudenkmale ..100 m .

Kulth Landschaftselemente ..100 m .
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3. Voraussichtliche Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf das Vorhaben
Bestehende Vorbelastungendurch Gebiete mit hoher Schienenlärmimmissionsbelastung, Wärmebelastung gem.
Entwurf Klimaanalyse Hessen, Gebiete mit hoher Straßenlärmimmissionsbelastung, Potenzielle
Hangrutschungsgefährdung
(Wirkfaktoren: Lärmimmissionen, Wärmebelastung, Hangrutschrisiko)

3.2 Auswirkungen durch das Vorhaben (Planfläche)
Flächen- und Funktionsverluste
für Bodendenkmäler, Gering versiegelte Bodenfläche (Versiegelungsgrad < 25 %), Naturpark, Umfeld: Mischbau,
Kultur, Sport, Freizeit, Nahverkehr (Bestand), Biotope, potenziell geschützt nach BNatSchG u. HAGBNatSchG,
Sonstige Biotope
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung)

Flächen- und Funktionsverluste mit Zerschneidungs- und Barrierewirkung
für Relevante Kaltlufteinzugsgebiete gem. Entwurf Klimaanalyse Hessen, Biotopverbundsystem
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Vegetationsänderung, Rodung, Bodenumlagerung und -verdichtung)

Flächeninanspruchnahmen und Funktionsbeeinträchtigungen
für Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers, Trinkwasserschutzgebiete (Zonen III, IIIA,
IIIB), Gebiete mit hoher Grundwasserneubildung über Grundwasserleitern, Heilquellenschutzgebiete (Zonen III, IV,
C, D, E)
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung,
Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen)

3.3 Auswirkungen durch das Vorhaben (Wirkzone)
Funktionsbeeinträchtigung
für Hinweise auf naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen (Orte), Bodendenkmäler, Böden mit extremen
Standorteigenschaften, Umfeld: Wohnen, Bildung, Erholung, Gesundheit (Bestand), Freizeiteinrichtungen, Bestand
(Wege), Umfeld: Mischbau, Kultur, Sport, Freizeit, Nahverkehr (Bestand), Biotope, potenziell geschützt nach
BNatSchG u. HAGBNatSchG, Sonstige Biotope, Rechtsverbindliche Kompensationsflächen, FFH-GebieteHinweise
auf naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen (Orte), Biotopverbundsystem
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